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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. VBVG: Rücknahme eines rechtswidrigen Feststellungsbescheids 

Beschluss vom 11.02.2026, Az: IV AR (VZ) 6/25  

2. WEG: Objektbezogene Beschränkung des Stimmrechts 
Urteil vom 27.02.2026, Az: V ZR 189/24  

3. WEG: Haftung des faktischen Verwalters 
Urteil vom 30.01.2026, Az: V ZR 76/25  

4. AMG: Darlegung eines negativen Nutzen-Risiko-Verhältnisses eines Arznei-
mittels 
Urteil vom 09.03.2026, Az: VI ZR 335/24  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. VBVG: Rücknahme eines rechtswidrigen Feststellungsbescheids 

Beschluss vom 11.02.2026, Az: IV AR (VZ) 6/25 
Die Rücknahme eines rechtswidrigen Feststellungsbescheids nach § 8 Abs. 3 Satz 1 
VBVG in der bis zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung des Gesetzes zur Reform 
des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. Mai 2021 (BGBl. I 882) kann auf 
einen in § 48 VwVfG zum Ausdruck kommenden allgemeinen Grundsatz des Verwal-
tungsverfahrensrechts gestützt werden. 
 

  

  
2. WEG: Objektbezogene Beschränkung des Stimmrechts 

Urteil vom 27.02.2026, Az: V ZR 189/24 
a) Es ist grundsätzlich möglich, das Stimmrecht der Sondereigentümer durch Verein-
barung objektbezogen zu beschränken (hier: "Angelegenheiten der Tiefgarage"). Der 
Umfang der Beschränkung muss sich eindeutig aus der Gemeinschaftsordnung erge-
ben; verbleiben bei der gebotenen objektiven Auslegung einer entsprechenden Klausel 
nicht aufklärbare Zweifel über deren Inhalt, ist die beabsichtigte Einschränkung un-
wirksam. 
 
b) Eine Vereinbarung, nach der bestimmte Wohnungs- bzw. Teileigentümer (hier: 
Stellplatzeigentümer) im Hinblick auf die Verwalterbestellung oder die auf Jahresab-
rechnung und Wirtschaftsplan bezogenen Beschlüsse kein Stimmrecht haben, ist nich-
tig. 
 

  

  
3. WEG: Haftung des faktischen Verwalters 
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Urteil vom 30.01.2026, Az: V ZR 76/25 
WEG § 26 ; BGB § 280 Abs. 1 
Handelt jemand als Verwalter einer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, obwohl 
er weder als Verwalter bestellt noch aufgrund eines gültigen Verwaltervertrags zum 
Handeln als Verwalter verpflichtet ist (sog. faktischer Verwalter), treffen ihn grund-
sätzlich dieselben Pflichten wie den wirksam bestellten bzw. aufgrund eines Vertrags 
verpflichteten Verwalter. Verletzt der faktische Verwalter diese Pflichten, haftet er der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nach § 280 Abs. 1 BGB . 
  
WEG aF § 8; BGB § 177 , §§ 414 f. 
Schloss der Bauträger bzw. der teilende Eigentümer unter Geltung des Wohnungsei-
gentumsgesetzes in der bis zum 30. November 2020 geltenden Fassung einen Vertrag 
im Interesse der künftigen Gemeinschaft im eigenen Namen, setzte der spätere Über-
gang auf die zwischenzeitlich entstandene Wohnungseigentümergemeinschaft regel-
mäßig eine Vertragsübernahme durch Beschluss voraus; ein entsprechendes Handeln 
im fremden Namen musste ebenfalls durch Beschluss genehmigt werden. 
 

  

  
4. AMG: Darlegung eines negativen Nutzen-Risiko-Verhältnisses eines Arzneimit-

tels 
Urteil vom 09.03.2026, Az: VI ZR 335/24 
a) Wer nach § 84a Abs. 1 Satz 1 AMG Auskunft begehrt, muss Tatsachen darlegen 
und gegebenenfalls beweisen, die die Annahme begründen, dass ein Arzneimittel den 
Schaden verursacht hat. Diese Tatsachen müssen die Ursächlichkeit des Arzneimittels 
für den Schaden plausibel erscheinen lassen. Plausibilität setzt nicht voraus, dass die 
Ursächlichkeit überwiegend wahrscheinlich ist; sie kann auch vorliegen, wenn mehr 
gegen als für das Arzneimittel als Schadensursache spricht. 
 
b) Der Auskunftsanspruch nach § 84a Abs. 1 AMG ist nicht auf dem pharmazeuti-
schen Unternehmer bekannte Wirkungen und Erkenntnisse beschränkt, die sich auf das 
beim jeweiligen Anspruchsteller individuell vorhandene Krankheitsbild beziehen. 
 
c) Für die Bewertung, ob ein Arzneimittel bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schäd-
liche Wirkungen hat, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissen-
schaft vertretbares Maß hinausgehen ( § 84 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AMG ), ist grundsätz-
lich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zeitpunkt der letzten mündlichen Ver-
handlung in der Tatsacheninstanz abzustellen. 
 
d) Zu den Anforderungen an den klägerischen Vortrag zur Darlegung des behaupteten 
negativen Nutzen-Risiko-Verhältnisses eines Arzneimittels ( § 84 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
AMG ) als Voraussetzung für die Einholung eines beantragten Sachverständigengut-
achtens. 
 
e) Ein anderer Umstand, der nach § 84 Abs. 2 Satz 3 AMG nach den Gegebenheiten 
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des Einzelfalls geeignet ist, den Schaden zu verursachen, und der zur Nichtanwendbar-
keit der Kausalitätsvermutung des § 84 Abs. 2 Satz 1 AMG führt, setzt eine konkrete 
Alternativursache voraus. Die abstrakte Möglichkeit unbekannter Reserveursachen ge-
nügt nicht. 
  

 

 


